
Einwilligung gemäß Datenschutz (DSGVO)

Mit der Mitgliedschaft beim RSKV-Tübingen e.V. werden folgende

persönliche Daten für die Mitgliederverwaltung gespeichert und

ausschließlich für vereinsbezogene Zwecke verwendet. Hierbei

handelt es sich um Pflichtangaben, die für die Durchführung des

Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind.

Pflichtangaben Zusatzangaben

Name Mobiltelefon

Vorname E-Mail

Anschrift

Geburtsdatum

Telefon

Bankverbindung

Leistungsergebnisse (z.B. D-Kurse)

DSGVO Artikel 12 bis 14

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verweisen wir hierbei auf
https://dsgvo-gesetz.de/art-12-dsgvo/
(Stand 03.01.2019)

Ich habe Artikel 12 bis 14 DSGVO gelesen und zur Kenntnis

genommen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des

Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

Ort, Datum Erziehungsberechtigte/r



Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des RSKV in

Verbindung stehenden Ausflügen, Freizeiten, etc. des RSKV-Tübingen

Bilder und/oder Videos gemacht werden und zur Veröffentlichung

 in (Print-)Publikationen des Musikvereins

 auf der Homepage des RSKV-Tübingen http://www.rskv-tuebingen.de

 sowie in der vereinsinternen Chronik

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits-

und/oder Elternarbeit des RSKV-Tübingen e.V.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet

von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller

technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche

Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere

Personen weitergeben.

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem

RSKV jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die

Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies

möglich ist.

Ort, Datum Auszubildenden (ab 16 Jahren') Erziehungsberechtigten-

1 Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur

Datenverarbeitung selbst erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es

einer Einverständniserklärung der Eltern.


